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Sehr geehrte Mandanten,

Steuerverschwendung gibt es ja auf vielfältigen und meist unergründ-

lichen Wegen. Zum Beispiel auch in einer Entscheidung des BFH vom

20.01.2016 (Az.: VI R 14/15). Darin wurde klargestellt, dass es sich

bei der Festsetzungsfrist um eine Frist handelt! Das Finanzamt war da

nämlich anderer Meinung gewesen.

Hintergrund dieser bahnbrechenden Entscheidung war die Regelung,

wonach ein Fristende auf den Ablauf des nächstfolgenden Werkta-

ges verschoben wird, wenn das ursprüngliche Ende auf einen Sonntag,

gesetzlichen Feiertag oder Samstag fällt, und die Frage, ob dies auch

auf die Festsetzungsfrist anzuwenden ist. Die Richter haben nun bestä-

tigt, dass dieses Hinausschieben auch für die Festsetzungsfrist gilt. Die

teure Begründung: Sie ist eine Frist!

Warum "teuer"? Damit man nun weiß, dass die Festsetzungsfrist eine

Frist ist, war zunächst ein Richterkollegium eines erstinstanzlichen

Gerichts mit der Streitfrage beschäftigt. Dann musste sich ein Senat

beim Bundesfinanzhof damit beschäftigen. Zudem haben selbstver-

ständlich zahlreiche Finanzbeamte im widersprechenden Amt an die-

sem Steuerstreit mitgearbeitet. Alle werden aus Steuergeldern bezahlt.

Damit aber noch nicht genug: Die unterlegene Partei (also das Finanz-

amt) trägt die Kosten des Verfahrens. Und wenn der klagende Steu-

erberater aufgepasst hat, muss das widersprechende Finanzamt auch

noch dessen Kosten für Gerichts- und Einspruchsverfahren berappen.

Natürlich aus Steuergeldern. Dies alles für die Erkenntnis, dass eine

Frist eine Frist ist.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Ralf Eisenmenger, Gabriele Henke



Mai 2016

Schwäbisch Hall 2

Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle 
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.5.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.5. für den Eingang der 

Zahlung.

17.5.

 � Gewerbesteuer

 � Grundsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 20.5. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Mai 2016

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spä-

testens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Mai 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.5.2016.

Klage: Eingescannt und per E-Mail übersandt kann 
zulässig sein

Ein per E-Mail übermitteltes Dokument, das die vom Kläger unter-

schriebene und sodann eingescannte Klage enthält, genügt dann 

dem Schriftformerfordernis des § 64 Absatz 1 Finanzgerichtsordnung 

(FGO), wenn es dem Gericht innerhalb der Frist des § 47 Absatz 1 FGO 

in ausgedruckter Form vorliegt. Auf das Vorliegen der Voraussetzungen 

des § 52a FGO kommt es dann nicht mehr an. Dies hat das Finanzge-

richt (FG) des Saarlandes entschieden.

Der Kläger hatte sich mit einer E-Mail an das FG (poststelle@fg.justiz.

saarland.de) gegen einen Einkommensteuerbescheid gewandt. Im 

Anhang dieser E-Mail befanden sich mehrere Bilddateien im „jpg“-

Format, wovon eine (KL1 001.jpg) die vom Kläger unterschriebene 

und sodann eingescannte Klage gegen den betreffenden Einkommen-

steuerbescheid enthielt. Der E-Mail-Anhang ging zusammen mit der 

E-Mail auf dem E-Mail-Server des FG ein und wurde einen Tag später 

in der Geschäftsstelle des FG ausgedruckt. Die E-Mail-Adresse des FG 

ist auf der Homepage des Gerichts zusammen mit dem Hinweis veröf-

fentlicht, dass die Homepage – zumindest derzeit – nicht dazu gedacht 

sei, Klagen, Schriftsätze oder Ähnliches an das FG zu leiten. Hierzu sei-

en die rechtlichen Voraussetzungen noch nicht geschaffen.

Das FG entschied, dass die Klage dennoch zulässig, insbesondere form- 

und fristgerecht eingereicht ist. Der per E-Mail übermittelte Schriftsatz 

des Klägers genüge dem Schriftformerfordernis des § 64 Absatz 1 FGO 

und habe die Klagefrist des § 47 Absatz 1 FGO gewahrt.

Allerdings habe erst der vollständige Ausdruck des E-Mail-Anhangs 

mit der Bezeichnung „KL1 001.jpg“ (Klageerhebung) und nicht schon 

der Eingang der E-Mail eine formwirksame Klageerhebung bewirkt. 

Denn die E-Mail stelle ein elektronisches Dokument dar, für welches 

§ 52a FGO bestimme, dass ein solches „nur“ dann (wirksam) übermit-

telt werden kann, wenn dies für den jeweiligen Zuständigkeitsbereich 

durch Rechtsverordnung der Bundesregierung oder Landesregierung 

zugelassen wurde. Eine solche Rechtsverordnung sei für den Zustän-

digkeitsbereich des FG indes (noch) nicht geschaffen. Die Klage war 

laut FG daher nicht gemäß § 52a Absatz 2 FGO zu dem Zeitpunkt ein-

gegangen, als es von der für den Empfang bestimmten Einrichtung – 

dem Server mit dem eingerichteten E-Mail-Postfach – aufgezeichnet 

worden ist.

Der in der Geschäftsstelle des Gerichts erzeugte Ausdruck des E-Mail-

Anhangs habe  jedoch dem Schriftformerfordernis des § 64 Absatz 1 

FGO genügt. Dieser verkörpere die Klageerhebung, schließe mit einer 

Unterschrift ab und unterscheide sich insofern nicht von einem Te-

lefax. Beim Telefax sei allein die auf Veranlassung des Absenders am 

Empfangsort erstellte körperliche Urkunde maßgeblich, auch wenn 

das Telefax zunächst im Empfangsgerät elektronisch gespeichert wor-

den sei (Bundesgerichtshof, Urteil vom 15.07.2008, X ZB 8/08). Dass 

es sich bei der Unterschrift nicht um die Originalunterschrift, sondern 

lediglich um eine Kopie davon handelt, sei unerheblich.

Die somit mit dem Ausdruck in der Geschäftsstelle des FG wirksam 

eingegangene Klageschrift sei auch innerhalb der Monatsfrist des § 47 

Absatz 1 FGO erfolgt.

FG des Saarlandes, Gerichtsbescheid vom 09.10.2015, 2 K 1323/15
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Steueransprüche: Keine Verjährung am Wochenende

Fällt das Jahresende auf einen Sonntag, einen gesetzlichen Feiertag 

oder einen Samstag, endet die Festsetzungsfrist für Ansprüche aus 

dem Steuerschuldverhältnis erst mit Ablauf des nächstfolgenden 

Werktags. Dies stellt der Bundesfinanzhof (BFH) klar.

Im Streitfall beantragte ein Arbeitnehmer für 2007 die so genannte 

Antragsveranlagung gemäß § 46 Absatz 2 Nr. 8 des Einkommensteu-

ergesetzes (EStG). Der Antrag ist innerhalb der so genannten Festset-

zungsfrist zu stellen. Diese Frist beginnt mit Ablauf des Jahres der Steu-

erentstehung und beträgt vier Jahre. Der Antrag ging im konkreten Fall 

beim Finanzamt erst am 02.01.2012 ein. Finanzamt und Finanzgericht 

(FG) sahen dies als verspätet an, da die Festsetzungsfrist bereits mit 

Ablauf des 31.12.2011 geendet habe.

Dem ist der BFH entgegengetreten. Der Kläger habe den gemäß § 46 

Absatz 2 Nr. 8 Satz 2 EStG erforderlichen Antrag rechtzeitig gestellt. 

Zwar verjähre die Einkommensteuer 2007 eigentlich mit Ablauf des 

Jahres 2011. Als Besonderheit sei aber zu berücksichtigen, dass das Jah-

resende 2011 auf einen Samstag gefallen sei. In einem solchen Fall tre-

te Verjährung nicht mit Ablauf des 31. Dezember, sondern nach § 108 

Absatz 3 der Abgabenordnung erst mit Ablauf des nächsten Werktages 

und damit am 02.01.2012 ein. Folglich sei der Kläger – entgegen der 

Auffassung von Finanzamt und FG – für 2007 zur Einkommensteuer 

zu veranlagen.

Die Entscheidung ist laut BFH auch für die Verjährung zum Jahresende 

2016 von Bedeutung, da der 31.12.2016 auf einen Samstag fällt.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 20.01.2016, VI R 14/15

Steuererklärung: Durchschnittliche Rückerstattung 
lag bei 875 Euro

Bis zum 31. Mai jeden Jahres müssen Steuerpflichtige, die für das Vor-

jahr eine Steuererklärung abgeben müssen, diese an das zuständige 

Finanzamt übermitteln. 2011 gab es in Deutschland rund 13,2 Millio-

nen unbeschränkt Steuerpflichtige, die ausschließlich Einnahmen aus 

nichtselbstständiger Arbeit und eventuell Kapitaleinkünfte erzielten.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, erhielten 

11,5 Millionen dieser Steuerpflichtigen im Rahmen der Einkommen-

steuerveranlagung eine Steuererstattung. Diese habe im Durchschnitt 

bei 875 Euro gelegen. Besonders häufig seien Rückerstattungen zwi-

schen 100 und 1.000 Euro (62 Prozent) gewesen. Bei rund zehn Pro-

zent der Betroffenen sei die Rückzahlung geringer als 100 Euro aus-

gefallen. Beträge über 5.000 Euro hätten die Finanzämter in einem 

Prozent der Fälle erstattet.

Eine Nachzahlung an das Finanzamt hätten 1,5 Millionen Steuerpflich-

tige leisten müssen – der durchschnittliche Betrag lag laut Destatis bei 

954 Euro. Die Nachzahlungen hätten sich ebenso wie die Erstattungen 

besonders häufig im Bereich zwischen 100 und 1.000 Euro (61 Prozent) 

bewegt. Kleinere Beträge unter 100 Euro hätten 21 Prozent der Steu-

erpflichtigen zahlen müssen. Hohe Summen über 5.000 Euro hätten 

dagegen lediglich drei Prozent der Steuerpflichtigen getroffen.

Statistisches Bundesamt, PM vom 23.03.2016

Kirchensteuer mit Grundgesetz und Grundrechte-
Charta vereinbar

Die Vorschriften über die Erhebung von Kirchensteuer sind mit dem 

Grundgesetz und der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

vereinbar. Dies hebt das Verwaltungsgericht (VG) Koblenz hervor und 

weist die Klage eines Ehepaars gegen die Erhebung von Kirchensteuer 

ab.

Die Eheleute hatten sich gegen die Festsetzung der römisch-katho-

lischen Kirchensteuer durch das beklagte Land zur Wehr gesetzt. Sie 

meinen, die Kirchensteuerpflicht verletze die vom Grundgesetz ge-

währleistete Religionsfreiheit sowie den Gleichbehandlungsgrundsatz. 

Gleichzeitig seien auch die entsprechenden Vorschriften der Charta 

der Grundrechte der Europäischen Union verletzt. Die Erhebung von 

Kirchensteuer sei nicht Bestandteil der Religionsausübung innerhalb 

der römisch-katholischen Kirche. Auch müsse gesehen werden, dass 

immer weniger Menschen Mitglied einer der großen christlichen Kir-

chen seien. Diesem gesellschaftlichen Wandel müsse die Verfassung 

Rechnung tragen. Eine Kirchensteuerpflicht sei nicht mehr zeitgemäß.

Die Klage hatte keinen Erfolg. Die maßgebenden Vorschriften über die 

Erhebung von Kirchensteuer, so das VG, stünden mit dem Grundgesetz 

und der Charta der Grundrechte der Europäischen Union in Einklang. 

Die freie Entscheidung des Einzelnen für oder gegen die Mitgliedschaft 
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in einer Religionsgemeinschaft mache den Wesensgehalt der Religi-

onsfreiheit aus. Das Grundgesetz schütze den Kirchenangehörigen 

aber nicht generell vor der Erhebung von Kirchensteuern und sonsti-

gen Abgaben. Ein Verständnis der Grundrechte, wonach niemand we-

gen der Grundrechtsausübung in irgendeiner Form finanziell belastet 

werden dürfe, ginge zu weit. Der gesellschaftliche Wandel ändere an 

diesen grundgesetzlichen Gewährleistungen nichts.

Auch die unterschiedliche Behandlung von Mitgliedern verschiede-

ner Religionsgemeinschaften sei verfassungsrechtlich gerechtfertigt. 

In welcher Weise sie ihre Finanzverhältnisse gestaltet, habe jede Re-

ligionsgemeinschaft kraft ihrer verfassungsrechtlich garantierten Au-

tonomie selbst zu entscheiden. Mache die Kirche aber von diesem 

Selbstverwaltungsrecht in der Weise Gebrauch, dass sie sich für die 

Erhebung einer Kirchensteuer entscheide, so könne das nicht zu einem 

Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz führen.

Verwaltungsgericht Koblenz, Urteil vom 21.08.2015, 5 K 1028/14.KO

Verlust aus Verfall von Optionen steuerlich  
berücksichtigungsfähig

Verluste aus dem Verfall von Optionen mindern die Einkünfte aus Ka-

pitalvermögen. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) mit drei aktuellen 

Urteilen entschieden. Er widerspricht damit der Rechtsauffassung des 

Bundesfinanzministeriums.

In den Streitfällen hatten Privatanleger jeweils Aktien- und Indexop-

tionen erworben. Der Kurs der Wertpapiere und Aktienindizes entwi-

ckelte sich nicht wie erwartet. Die Optionen „liefen aus dem Geld“ 

und mussten nach dem Ende der Laufzeit als wertlos aus den Wert-

papierdepots der Anleger ausgebucht werden. Die Steuerpflichtigen 

machten den Wertverlust als Werbungskosten bei ihren Einkünften 

aus Kapitalvermögen geltend.

Der BFH erkennt die Verluste aus dem Verfall der wertlos geworde-

nen Optionen steuerlich an. Optionsbedingte Verluste seien bei der 

Ermittlung der Einkünfte aus Kapitalvermögen nach § 20 Absatz 2 Satz 

1 Nr. 3 a) des Einkommensteuergesetzes zu berücksichtigen. Dies fol-

ge aus dem Wortlaut, der systematischen Stellung und dem Sinn und 

Zweck der Regelung. Es sei dabei unerheblich, ob der Anleger aufgrund 

der Option auch den zugrundeliegenden Basiswert erwirbt oder ob er 

einen sich aus dem Optionsgeschäft ergebenen Unterschiedsbetrag in 

bar ausgleicht. Der BFH betrachtet die Anschaffung der Option und 

den Ausgang des Optionsgeschäfts als Einheit. Die Steuerpflichtigen 

dürfen daher den Wertverlust mit anderen Einkünften aus Kapitalver-

mögen (zum Beispiel Einnahmen aus Zinsen oder Dividenden) verrech-

nen und steuerlich nutzen.

Mit seinen Urteilen wendet sich der BFH ausdrücklich gegen die Auffas-

sung, die das Bundesfinanzministerium in Schreiben vom 09.10.2012 

(BStBl I 2012, 953, Rz. 27) und vom 27.03.2013 (BStBl I 2013, 403) 

geäußert hat. Die Urteile seien auch deshalb von besonderer Bedeu-

tung, da sie zur heute geltenden Rechtslage nach Einführung der Ab-

geltungssteuer ergangen sind, so der BFH abschließend.

Bundesfinanzhof, Urteile vom 12.01.2016, IX R 48/14, IX R 49/14 und 

IX R 50/14

Vermieter: Aufwendungen zur Beseitigung  
nachträglich eingetretener Schäden an Mietwohnung 
sind keine anschaffungsnahen Herstellungskosten

Aufwendungen des Vermieters zur Beseitigung von Schäden, die der 

Mieter nach Erwerb einer Eigentumswohnung verursacht hat, können 

sofort als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und 

Verpachtung abgezogen werden. Dies hat das Finanzgericht (FG) Düs-

seldorf entschieden.

Die Klägerin erwarb zum 01.04.2007 eine Eigentumswohnung, die sich 

in einem mangelfreien Zustand befand. Zugleich übernahm sie das be-

stehende Mietverhältnis. In der Folgezeit kam es zu einer gerichtlichen 

Auseinandersetzung mit der Mieterin. Im September 2008 kündigte 

die Klägerin das Mietverhältnis. Die Mieterin hinterließ die Wohnung 

in einem beschädigten Zustand (eingeschlagene Scheiben, Schimmel-

befall, zerstörte Bodenfliesen, Wasserschaden). Zur Beseitigung dieser 

Schäden wandte die Klägerin im Jahr 2008 rund 20.000 Euro auf, die 

sie als sofort abzugsfähige Werbungskosten behandelte. Hingegen 

meinte das beklagte Finanzamt, es handele sich um so genannte an-

schaffungsnahe Herstellungskosten.

Rechtlicher Hintergrund: Nach der entsprechenden Bestimmung des 

Einkommensteuergesetzes gehören Instandsetzungs- und Modernisie-

rungsaufwendungen, die innerhalb von drei Jahren nach Anschaffung 
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des Gebäudes durchgeführt werden, zu den Herstellungskosten des 

Gebäudes, wenn die Aufwendungen (ohne Umsatzsteuer) 15 Prozent; 

der Gebäudeanschaffungskosten übersteigen. Diese können nur im 

Wege der Abschreibung geltend gemacht und nicht sofort abgezogen 

werden.

Die Klage war erfolgreich. Nach Ansicht des FG Düsseldorf liegen – 

trotz Überschreitung der 15-Prozent-Grenze – keine anschaffungsna-

hen Herstellungskosten vor. Der Anwendungsbereich der Vorschrift sei 

einzuschränken. Die Gesetzesbegründung lasse keine Anhaltspunkte 

dafür erkennen, dass der Gesetzgeber Aufwand zur Beseitigung von 

Schäden nach Erwerb habe erfassen wollen. Dagegen sprächen auch 

systematische Gründe. So könne in Fällen, in denen es – wie im Streit-

fall – zu einem Substanzverlust komme, auch eine Absetzung für außer-

ordentliche Abnutzung in Anspruch genommen werden, die ebenfalls 

mit einem sofortigen Abzug einhergehe. Zudem habe der Gesetzge-

ber an die überholte Rechtsprechung anknüpfen wollen, die derarti-

ge Aufwendungen nicht erfasst habe. Schließlich gebiete die mit der 

Regelung bezweckte Verwaltungsvereinfachung keine Qualifizierung 

derartiger Aufwendungen als anschaffungsnahe Herstellungskosten.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 21.01.2016, 11 K 4274/13 E

Dachausbau allein genügt nicht, um Vermietungs-
absicht zu beweisen

Baut ein Hauseigentümer das Dachgeschoss des Gebäudes aus und 

gibt er an, es vermieten zu wollen, so muss er, will er „negative Wer-

bungskosten“ in seiner Steuererklärung steuermindernd geltend ma-

chen, nachweisen, dass er sich ernsthaft und nachhaltig um eine Ver-

mietung bemüht hat, wenn ihm dies bislang nicht oder nur für ein paar 

Monate gelungen ist. 

Dabei kann auch die Reaktion auf Mietgesuche oder die Bewerbung 

von Mietobjekten in geschlossenen Foren, etwa in Unternehmenspu-

blikationen oder am Schwarzen Brett, als ernsthafte Vermietungsbe-

mühung anzusehen sein. In diesen Fällen sind an die Nachhaltigkeit 

solcher Bemühungen erhöhte Anforderungen zu stellen, so das Nie-

dersächsische Finanzgericht. Sind die selbst unternommenen Bemü-

hungen erkennbar nicht erfolgreich, sei der Hauseigentümer gehalten, 

sein Verhalten anzupassen und sowohl geeignetere Wege der Ver-

marktung zu suchen als auch seine Vermietungsbemühungen, etwa 

durch die Einschaltung eines Maklers oder durch Nutzung alternativer 

Bewerbungsmöglichkeiten, zu intensivieren. Geschieht das nicht, wird 

es nichts mit der (geplanten) Steuerersparnis und sein Vorhaben ist als 

Liebhaberei einzustufen. 

Niedersächsisches FG, 9 K 81/13 vom 17.09.2014

Barleistungen für Angehörige im Ausland können als 
außergewöhnliche Belastungen Steuerlast mindern

Durch Übergabe von Bargeld erbrachte Unterhaltszahlungen an in Ita-

lien lebende nahe Angehörige können als außergewöhnliche Belastun-

gen steuerlich anerkannt werden, wenn sich die Überbringung durch 

Vernehmung des Geldboten als Zeugen tatsächlich belegen lässt. Dies 

hat das Finanzgericht (FG) Baden-Württemberg entschieden.

Im Streitfall hatte der Kläger geltend gemacht, insgesamt 6.000 Euro 

an Unterhalt für seine in Süditalien in einer Sozialwohnung lebenden 

Eltern aufgebracht zu haben. 200 Euro waren durch Geldversand an 

eine italienische Bank transferiert worden, die weiteren Beträge von 

1.800 Euro und 4.000 Euro hatte der Kläger von seinem Bankkonto 

abgehoben und – seiner Darstellung nach – einem Bekannten mitge-

geben, der als Lebensmittelimporteur tätig war und deswegen regel-

mäßig nach Süditalien reiste. Der Vater des Klägers war seit Langem 

arbeitslos, die Mutter verfügte nur über geringe Einkünfte aus einer 

Teilzeiterwerbstätigkeit als Putzfrau. Ein eigenes Bankkonto hatten die 

Eltern des Klägers nicht. Das Finanzamt erkannte die Unterhaltsauf-

wendungen nicht an.

Dies sah das FG, nachdem es den Geldboten als Zeugen vernommen 

hatte, anders. Die ausführliche Schilderung des Zeugen zu den näheren 

Umständen der Fahrten nach Italien und der Übergabe der Barbeträ-

ge sah das Gericht als glaubhaft und widerspruchsfrei an. Die Eltern 

des Klägers hätten sich auch in zumutbarem Umfang darum bemüht, 

ihrer Erwerbsobliegenheit nachzukommen und zur Bestreitung ihres 

Lebensunterhalts einen Arbeitsplatz zu finden.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da das unterlegene Finanzamt 

Nichtzulassungsbeschwerde zum Bundesfinanzhof eingelegt hat (dor-

tiges Aktenzeichen: VI B 136/15).

FG Baden-Württemberg, Urteil vom 21.07.2015, 8 K 3609/13
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GmbH- 
Geschäfts-
führer

Allgemeine steuerliche Beratung einer  
Gesellschaft begründet keine Hinweispflicht auf 
mögliche Insolvenzreife der Gesellschaft

Ein Steuerberater, der mit der allgemeinen steuerlichen Beratung einer 

Gesellschaft beauftragt ist, ist nicht verpflichtet, den Geschäftsführer 

der Gesellschaft auf eine mögliche Insolvenzreife und die gegebenen-

falls bestehende Verpflichtung, einen Insolvenzantrag gemäß § 15a 

Insolvenzordnung (InsO) zu stellen, hinzuweisen. Denn dies würde sei-

ne Verantwortlichkeit über den erteilten Auftrag hinaus erheblich er-

weitern. Auch aus der vertraglichen Nebenpflicht, den Mandanten vor 

Schaden zu bewahren, lässt sich keine Prüfungs- und Hinweispflicht 

betreffend eine mögliche Insolvenzreife ableiten. Dies hat das Ober-

landesgericht (OLG) Dresden unter Hinweis auf die Rechtsprechung 

des Bundesgerichtshofs bekräftigt (vgl. BGH, Urteil vom 07.03.2013, 

IX ZR 64/12, Urteil vom 06.06.2013, IX ZR 204/12 sowie Urteil vom 

06.02.2014, IX ZR 53/13).

Etwas anderes gilt nach Ansicht des OLG Dresden auch nicht dann, 

wenn nicht (nur) eine Überschuldung, sondern (auch) eine Zahlungs-

unfähigkeit der Gesellschaft im Raum stand. Denn auch zur Feststel-

lung der Zahlungsunfähigkeit bedürfe es in der Regel weitgehender 

Untersuchungen, deren Ergebnis der Steuerberater nicht schon ohne 

Weiteres aus seiner Kenntnis der steuerlichen Verhältnisse des be-

treffenden Unternehmens ableiten könne, so das OLG. Insofern un-

terscheide sich die Feststellung der Zahlungsunfähigkeit nicht von der 

Feststellung der Überschuldung. Eine Zahlungsunfähigkeit festzustel-

len und die damit verbundenen Fragen und Beratungsleistungen zu 

erbringen, gehe somit weit über einen auf die allgemeine steuerliche 

Beratung einschließlich der Erstellung der erforderlichen Steuererklä-

rungen beschränkten Auftrag hinaus.

Oberlandesgericht Dresden, Teilurteil vom 18.02.2015, 13 U 1963/13

Steuererstattung nach Insolvenzeröffnung:  
Befreiende Wirkung der Zahlung trotz falschen  
Zahlungsempfängers

Die Verletzung der steuerlichen Mitwirkungspflichten durch den In-

solvenzverwalter kann dazu führen, dass ihm im Rahmen des § 82 

Insolvenzordnung (InsO) eine Berufung auf die Zurechnung des Wis-

sens des ehemals örtlich zuständigen Finanzamts von der Eröffnung 

des Insolvenzverfahrens verwehrt ist. Dies stellt der Bundesfinanzhof 

(BFH) klar.

Im zugrunde liegenden Fall hatte nur das ehemals örtlich zuständige 

Finanzamt Kenntnis von der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über 

das Vermögen des Steuerpflichtigen. Das aktuell zuständige Finanz-

amt leistete deshalb eine Steuererstattung nicht auf das Konto des 

nach § 80 Absatz 1 InsO empfangsberechtigten Insolvenzverwalters, 

sondern auf das Konto des Insolvenzschuldners.

Im Streitfall war das Finanzamt unter Berufung auf § 82 InsO trotzdem 

von der befreienden Wirkung seiner Zahlung an den Insolvenzschuld-

ner ausgegangen, da es sich die Kenntnis der ehemals örtlich zuständi-

gen Finanzbehörde von der Insolvenzeröffnung nicht zurechnen lassen 

müsse. Das Finanzgericht hatte die hiergegen gerichtete Klage des In-

solvenzverwalters abgewiesen.

Der BFH hat die Revision gegen dieses Urteil als unbegründet zurück-

gewiesen, da es jedenfalls im Ergebnis richtig sei. Zwar trete die befrei-

ende Wirkung der Zahlung gemäß § 82 InsO nur ein, wenn der Leisten-

de keine positive Kenntnis von der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 

gehabt habe. Ob beziehungsweise unter welchen Voraussetzungen die 

positive Kenntnis des ehemals örtlich zuständigen Finanzamtes von 

der Insolvenzeröffnung dem aktuell zuständigen Finanzamt zugerech-

net werden könne, habe der BFH im Streitfall aber nicht entscheiden 

müssen.

Denn nach seiner Auffassung kann sich der Insolvenzverwalter je-

denfalls dann nicht auf eine Zurechnung der Kenntnis des ehemals 

örtlich zuständigen Finanzamtes berufen, wenn er selbst seine steu-

erlichen Mitwirkungspflichten verletzt hat. Diese Voraussetzung sei 

im Streitfall erfüllt, da der Insolvenzverwalter entweder von dem 

Wohnsitzwechsel des Insolvenzschuldners gewusst habe, ohne das Fi-

nanzamt über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu informieren, 

oder keine ausreichenden Vorkehrungen getroffen habe, den Wohnsitz 

des Insolvenzschuldners nachzuverfolgen. Darüber hinaus habe der 

Insolvenzverwalter über mehrere Jahre weder die erforderlichen Ein-

kommensteuererklärungen abgegeben noch den Finanzbehörden die 

Besteuerungsgrundlagen mitgeteilt.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 18.08.2015, VII R 24/13
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Vorsteuerabzug: Gelieferte Gegenstände  
bei fehlender Artikelnummer oder Hersteller- 
bezeichnung genau zu beschreiben

Der Vorsteuerabzug für gelieferte Gegenstände setzt, sofern Artikel-

nummern oder Herstellerbezeichnungen nicht erkennbar sind, eine zur 

Identifizierung geeignete Beschreibung der Beschaffenheit der Gegen-

stände voraus. Dies stellt das Finanzgericht (FG) Hamburg klar.

Das Lieferdatum sei auch dann zu benennen, wenn es mit dem Aus-

stellungsdatum der Rechnung übereinstimmt. Substantiierte Dar-

legungen zur Leistungserbringung (durch den Rechnungsaussteller 

oder einen Dritten) seien jedenfalls dann erforderlich, wenn objektive 

Anhaltspunkte vorliegen, die Zweifel rechtfertigten. Gesichtspunkte 

des Vertrauensschutzes seien im gesonderten Billigkeitsverfahren zu 

prüfen. Vertrauensschutz komme auch im Billigkeitsverfahren nicht in 

Betracht, wenn es schon an den erforderlichen Formalien einer Rech-

nung fehle beziehungsweise solche Voraussetzungen für den Vorsteu-

erabzug fehlten, die Gegenstand der Wahrnehmung des Rechnungs-

empfängers sind.

Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 30.09.2015, 5 K 85/12, rkr

Gerüstbauarbeiten: Vorsteuerabzug kann Angabe des 
Ortes der Bauarbeiten erfordern

Ein Unternehmer kann die gesetzlich geschuldete Steuer für eine sons-

tige Leistung als Vorsteuer nach § 15 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 Umsatzsteu-

ergesetz (UStG) abziehen.

Voraussetzung ist, dass die formellen Voraussetzungen, die im Kata-

log des § 14 Absatz 4 UStG aufgelistet sind, erfüllt werden und die 

Rechnungen insbesondere Angaben zu Umfang und Art der Leistung 

enthalten, die eine leichte und eindeutige Identifizierung der Leistung 

ermöglichen.

Im Hinblick auf abgerechnete Gerüstbauarbeiten könnten dafür de-

taillierte Angaben zum Ort des Bauvorhabens sowie genaue Bezeich-

nungen der einzelnen Arbeiten erforderlich sein, so das Finanzgericht 

Hamburg.

Finanzgericht Hamburg, Beschluss vom 21.08.2015, 2 V 154/15, rkr

Für gezahlte Erholungsbeihilfen darf Nachweis über 
die Verwendung verlangt werden

Ein Arbeitgeber kann die Lohnsteuer mit dem Pauschsteuersatz von 25 

Prozent übernehmen, wenn er Mitarbeitern Erholungsbeihilfen gezahlt 

hat und diese bestimmte Jahresbeträge (je nach Familienstand) nicht 

übersteigen. 

Der Arbeitgeber muss dabei sicherstellen, dass die Beihilfen zu Erho-

lungszwecken verwendet worden sind. Gefordert ist damit nicht nur 

ein Verwendungszweck, sondern auch eine Überprüfung durch den 

Arbeitgeber, dass seine Arbeitnehmer diese als Erholungsbeihilfen ge-

währten Leistungen tatsächlich zu diesem Zweck verwenden. Allein 

die „Bestätigung“ des Mitarbeiters auf einem Vordruck, er habe die 

Erholungsbeihilfe für einen Jahresurlaub verwendet, reicht nicht aus. 

Mindestens wären in diese Zusammenhang Angaben des Arbeitneh-

mers gegenüber dem Arbeitgeber zu der durchgeführten Reise und den 

Reisekosten (etwa Hotelbeleg; Bestätigung eines Reiseveranstalters) 

erforderlich. 

Niedersächsisches FG, 9 K 64/13 vom 18.02.2015

Ladenöffnungszeiten: An einem U-Bahnhof gelten 
andere Regeln als an einem Fernbahnhof

Ein Lebensmitteldiscounter (hier: Lidl), der in einem Untergeschoss 

eines U-Bahnhofs (hier in Berlin) täglich von 8.00 Uhr bis 22.00 Uhr 

geöffnet hat, kann nicht davon ausgehen, dass diese Öffnungszeiten 

mit Blick auf den Sonntag auch weiterhin Bestand haben werden. 

Stellt die örtliche Behörde fest, dass der Supermarkt nicht unter die 

Ausnahme für Verkaufsstellen an Personenbahnhöfen fällt, so muss 

der Laden künftig sonntags geschlossen werden. Insbesondere falle 

der Discounter nicht unter die Regelung, weil er nicht nur Touristen- 

und Reisebedarf führe, sondern auch Waren des täglichen Verbrauchs. 

Diese dürften allenfalls an Fernbahnhöfen verkauft werden. 

VwG Berlin, 4 L 258/15
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Zertifizierungspflicht von Online-Händlern mit Bio-
Lebensmitteln: EuGH soll für Rechtssicherheit sorgen

Ob der Online-Handel mit Bio-Lebensmitteln einer Zertifizierungs-

pflicht durch die zuständigen Öko-Kontrollstellen unterliegt, bleibt 

vorerst offen. Wie die Wettbewerbszentrale am 30.03.2016 mitteilt, 

hat der Bundesgerichtshof (BGH) das diesbezügliche Verfahren ausge-

setzt, um dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) Fragen zur Voraben-

tscheidung vorzulegen.

So solle der EuGH klären, ob ein im Sinne von Artikel 28 Absatz 2 der 

Verordnung (EG) Nr. 834/2007 „direkter“ Verkauf an den Endverbrau-

cher bereits vorliegt, wenn der Unternehmer oder sein Verkaufsper-

sonal dem Endverbraucher die Erzeugnisse ohne Zwischenschaltung 

eines Dritten verkauft, oder ob ein „direkter“ Verkauf darüber hinaus 

voraussetzt, dass der Verkauf am Ort der Lagerung der Erzeugnisse 

unter gleichzeitiger Anwesenheit des Unternehmers oder seines Ver-

kaufspersonals und des Endverbrauchers erfolgt.

Gegenstand des vom BGH zu beurteilenden Verfahrens war laut Wett-

bewerbszentrale die Frage, ob Online-Händler, die Bio-Lebensmittel 

zum Verkauf anbieten, der Kontrollpflicht durch die zuständigen Öko-

Kontrollstellen unterliegen. Nach Artikel 28 Absatz 1 der EG-Öko-Ver-

ordnung sei jeder Unternehmer, der Bio-Produkte erzeugt, aufbereitet, 

lagert, aus einem Drittland einführt oder in Verkehr bringt, verpflichtet, 

vor dem Inverkehrbringen von jeglichen Erzeugnissen seine Tätigkeit 

den zuständigen Behörden des Mitgliedsstaates, in dem diese Tätigkeit 

ausgeübt wird, zu melden sowie sein Unternehmen dem Kontrollsys-

tem zu unterstellen. Grundsätzlich sei nach der Vorschrift der gesamte 

Einzelhandel zur Zertifizierung verpflichtet. Deutschland habe jedoch 

von der in Artikel 28 Absatz 2 der EG-Öko-Verordnung vorgesehenen 

Möglichkeit Gebrauch gemacht, eine Ausnahmevorschrift für den Ein-

zelhandel zu schaffen. Diese Ausnahme sei in § 3 Abs. 2 Öko-Land-

baugesetz umgesetzt. Nach der Vorschrift sei der Einzelhandel von der 

Kontrollpflicht entbunden, wenn die Erzeugnisse „direkt“ an Endver-

braucher oder -nutzer verkauft werden, sofern diese Unternehmer die 

Erzeugnisse nicht selbst erzeugen, aufbereiten oder an einem anderen 

Ort als in Verbindung der Verkaufsstelle lagern oder solche Erzeugnis-

se nicht aus einem Drittland einführen oder solche Tätigkeiten durch 

einen Dritten ausüben lassen.

Die Wettbewerbszentrale sei der Ansicht, dass das Tatbestandsmerk-

mal „direkt“ beim Online-Handel mit Bio-Lebensmitteln nicht erfüllt 

ist, da es gerade an einer direkten Verkaufshandlung unter Anwesen-

heit der Endverbraucher, wie sie beispielsweise im Supermarkt gege-

ben ist, fehlt. Dieser Ansicht haben sich ihren Angaben zufolge unter 

anderem auch das Oberlandesgericht Frankfurt, das Landgericht Mün-

chen sowie das Landgericht Flensburg angeschlossen. Die Pflicht zur 

Bio-Zertifizierung bedeute für den Online-Handel neben wirtschaft-

lichen Folgen (Kosten für die Zertifizierung der Öko-Kontrollstellen) 

auch organisatorischen Aufwand, betont die Wettbewerbszentrale. 

Letztendlich sollten die Verbraucher beim Handel von Bio-Lebensmit-

teln aber gerade vor Betrugsfällen geschützt werden, sodass dieser 

Aufwand nach Auffassung der Wettbewerbszentrale gerechtfertigt 

erscheine.

Wettbewerbszentrale, PM vom 30.03.2016 zu Bundesgerichtshof, Be-

schluss vom 24.03.2016, I ZR 243/14

Versicherungsvertrag: Falschangaben in Antrag auf 
Abschluss bedingen Gefahr der Anfechtung durch 
Versicherer

Die Klage eines Versicherungsnehmers auf Leistungen aus einer Be-

rufsunfähigkeitszusatzversicherung blieb ohne Erfolg, weil das LG Co-

burg der Auffassung des Versicherers folgte, wonach der Vertrag durch 

eine Anfechtung wegen arglistiger Täuschung rückwirkend erloschen 

war, weil der Versicherungsnehmer Fragen im Antrag auf Abschluss des 

Versicherungsvertrages nicht ordnungsgemäß beantwortet hatte.

Der Kläger machte Ansprüche aus einer bei der Beklagten abgeschlos-

senen Berufsunfähigkeitszusatzversicherung geltend. Im Antrag auf 

Abschluss dieser Versicherung hatte er im Jahr 2008 die Frage Nr. 2 im 

Antragsformular nach durchgeführten stationären Behandlungen oder 

Operationen beziehungsweise nach ambulanten oder stationären Kur-

maßnahmen der letzten zehn Jahre bejaht, hierzu aber lediglich auf zwei 

chirurgische Maßnahmen aus den Jahren 2003 und 2005 verwiesen. Da-

rüber hinaus war der Kläger in den Jahren 1998 und 1999 aber jeweils für 

mehrere Tage in stationärer Behandlung, im Jahr 2000 darüber hinaus 

auch mehrere Monate in therapeutischer Behandlung gewesen, jeweils 

wegen seiner Alkoholabhängigkeit. Eine weitere Frage (Nr. 5) im Antrag 
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nach ärztlicher Beratung oder Behandlung unter anderem wegen Alko-

hol in den letzten fünf Jahren verneinte der Kläger zutreffend.

Den Antrag des Klägers auf Leistungen aus dem Versicherungsvertrag 

hat die beklagte Versicherung zurückgewiesen und den Vertrag ins-

gesamt wegen arglistiger Täuschung durch unvollständige Angaben 

zu früheren Behandlungen im Antragsformular angefochten, weil der 

Kläger bei der Beantwortung der Frage Nr. 2 wiederholte stationäre 

Entgiftungs- und Alkoholentwöhnungsbehandlungen im Jahr 2000 

nicht mitgeteilt habe. Der Kläger gab an, er sei bei der Beantwortung 

der Fragen davon ausgegangen, dass nur die Frage Nr. 5 (speziell) nach 

Alkoholerkrankungen gestellt sei, weshalb er hierzu in der Frage Nr. 2 

keine Angaben gemacht habe.

Das LG gab der Beklagten Recht und wies die Klage auf Kosten des 

Klägers ab. Es gelangte zu der Auffassung, dass der Kläger die Frage 

Nr. 2 nach vergangenen stationären Behandlungen oder Operationen 

beziehungsweise ambulanten oder stationären Kurmaßnahmen falsch 

beantwortet hat, indem der die unstreitig durchgeführten Behandlun-

gen aus den Jahren 1998, 1999 und 2000 verschwieg. Nach Ansicht 

des LG hat der Kläger dabei auch arglistig gehandelt. Er sei sich der 

Möglichkeit bewusst gewesen, dass der Antrag ansonsten nicht ange-

nommen worden wäre und habe die Angaben dennoch nicht offenbart. 

Bei diesem Punkt hat das LG maßgeblich darauf abgestellt, dass dem 

Kläger das Gewicht seiner Alkoholerkrankung bewusst war. Auch seine 

Rechtfertigung, er habe das Verhältnis der Fragen Nr. 2 und Nr. 5 zuei-

nander falsch verstanden, ließ das Gericht unter Hinweis auf den kla-

ren Wortlaut und auch die Reihenfolge der Fragen im Antragsformular 

nicht gelten. Außer Frage stehe auch, dass die Alkoholerkrankung des 

Klägers ein so genannter gefahrerheblicher Umstand für den Versiche-

rer ist. Die Anfechtung des Versicherungsvertrages sei daher zu Recht 

erfolgt, weshalb die Klage auf Leistungen aus diesem Vertrag erfolglos 

habe bleiben müssen.

Abschließend betont das LG Coburg, dass der potentielle Versiche-

rungsnehmer auf die Beantwortung von Fragen im Antrag auf Ab-

schluss eines Versicherungsvertrages besondere Sorgfalt verwenden 

sollte. Eine richtige und auch vollständige Angabe von Vorerkrankun-

gen et cetera sollte hier im eigenen Interesse erfolgen zur Vermeidung 

späterer Streitigkeiten. Erlange der Versicherer später Kenntnis von 

verschwiegenen Vorerkrankungen, sei die Erhebung eines mitunter 

erheblichen Risikozuschlages rückwirkend ab Vertragsbeginn noch die 

für den Versicherungsnehmer verhältnismäßig glimpflichste Folge. 

Meist stehe der gesamte Bestand des Versicherungsvertrages, zum 

Beispiel wegen Anfechtung durch den Versicherer, in Frage.

Landgericht Coburg, Urteil vom 02.09.2015, 12 O 308/15, rkr

GmbH-Geschäftsführer darf nicht auf unmittelbare 
Entlohnung zugunsten später zu vergütender Freizeit 
verzichten

Mit dem Aufgabenbild eines GmbH-Geschäftsführers ist es nicht ver-

einbar, wenn er durch die Führung eines Arbeitszeitkontos auf seine 

unmittelbare Entlohnung zugunsten später zu vergütender Freizeit 

verzichtet. Dies stellt der Bundesfinanzhof (BFH) klar.

Im Streitfall hatte der alleinige Gesellschafter und Geschäftsführer ei-

ner GmbH mit dieser vereinbart, dass ein Teil seines Gehalts auf ein 

„Investmentkonto“ abgeführt werden konnte, das für den Geschäfts-

führer bei einer Bank eingerichtet wurde. Mit dem Guthaben sollte ein 

vorgezogener Ruhestand oder die Altersversorgung des Geschäftsfüh-

rers finanziert werden. Die GmbH zahlte monatlich 4.000 Euro auf das 

Investmentkonto ein. Die GmbH bildete in Höhe dieser Zahlungen 

eine einkommensmindernde Rückstellung für ein „Zeitwertkonto“. 

Lohnsteuer wurde insoweit nicht einbehalten. Der Geschäftsführer 

erhielt nur noch ein entsprechend gemindertes lohnsteuerpflichtiges 

Gehalt.

Der BFH folgte dem nicht. Im Klageverfahren der GmbH entschied 

der BFH, dass eine verdeckte Gewinnausschüttung vorliege, die das 

Einkommen der GmbH nicht mindert. Ein ordentlicher und gewissen-

hafter Geschäftsleiter würde mit einem Fremdgeschäftsführer kein 

Arbeitszeit- oder Zeitwertkonto vereinbaren.

Der BFH begründet dies mit der so genannten Allzuständigkeit des 

GmbH-Geschäftsführers, die ihn verpflichte, Arbeiten auch dann zu er-

ledigen, wenn sie außerhalb der üblichen Arbeitszeiten oder über diese 

hinaus anfallen. Damit nicht vereinbar sei ein Verzicht auf unmittel-

bare Entlohnung zugunsten später zu vergütender Freizeit. Ansonsten 

käme es zu einer mit der Organstellung nicht vereinbaren Abgeltung 

von Überstunden.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 11.11.2015, I R 26/15


